
Hinweise für den Verwender der Formulare:

Das vorliegende Formular ist auf die Fälle der so genannten EU-Vermittlung anzuwenden. Unter einem

„Vermittler“ versteht die EU-Kommission Personen oder Unternehmen, die ein neues Kraftfahrzeug im

Namen eines bestimmten Verbrauchers und nicht zum Zwecke des Wiederverkaufs beschaffen, ohne

Mitglied des jeweiligen Vertriebsnetzes zu sein.

Nach Auffassung der EU-Kommission muss es jedem Kunden möglich sein, einen Vermittler zu

beauftragen, für ihn ein bestimmtes Kraftfahrzeug bei einem Händler zu beschaffen. Einer Zustimmung

des Herstellers/Importeurs bedarf es dann nicht, wenn sich das Neuwagengeschäft bei wirtschaftlicher

Betrachtungsweise als ein vom Endverbraucher ausgehendes Vermittlungsgeschäft darstellt.

Nach den Ausführungen der EU-Kommission besteht die einzige Einschränkung für die Aktivitäten von

Vermittlern darin, dass der Vermittler eine zuvor ausgestellte gültige Vollmacht eines bestimmten Kunden

im Original vorweisen muss (keine Kopie, kein Fax). Der Vermittler sollte sich zusätzlich zu der Vollmacht

eine Kopie des Personalausweises des Vollmachtgebers/Kunden geben lassen.

Da der Kunde den Vermittler zum Kauf eines näher bezeichneten Fahrzeuges bevollmächtigt, ist der

Vermittler aufgrund dieser Bevollmächtigung auch berechtigt, das Auftragsformular/den Kaufvertrag

beim Händler im Namen des Kunden zu unterschreiben. Es ist nicht erforderlich, dass der Kunde das

Auftragsformular/den Kaufvertrag persönlich unterzeichnet. Dennoch wird der Kunde Vertragspartner

des Händlers.

Die EU-Kommission hält es für zulässig, dass das betreffende Fahrzeug kurzfristig dem Vermittler in

Rechnung gestellt und auch an ihn übereignet wird, sofern der Vermittler es umgehend an diesen Kunden

ausliefert. Bitte beachten Sie, dass das vorliegende Formular diese Möglichkeit nicht ausdrücklich regelt!

Insoweit müssen entsprechende Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien getroffen werden.

Weitere Informationen zur Vermittlung von Kraftfahrzeugen entnehmen Sie bitte dem Info-Blatt des

ZDK „Vermittlung von Neuwagengeschäften mit und ohne Zustimmung des Herstellers/Importeurs

– Rechtliche Einordnung und Orientierungshilfe für das Tagesgeschäft –“.

Verbindlicher Vermittlungsauftrag
zum Erwerb eines neuen Kraftfahrzeuges mit Vollmacht
(Unverbindliche Empfehlung des Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V. (ZDK))



Die o.g. Firma (Vermittler) wird durch den

Auftraggeber (Privat):

zu den nachfolgenden und anliegenden Geschäftsbedingungen bevollmächtigt, folgendes neues Kraftfahrzeug im Namen und auf
Rechnung des Auftraggebers bei einem Händler zu erwerben und entsprechende Willenserklärung abzugeben. (zutreffendes bitte ankreuzen)

Verbindlicher Vermittlungsauftrag zum Erwerb eines neuen Kraftfahrzeuges

Vermittler:

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Tel.-Nr.

E-Mail

Marke: Leistung:Anzahl
der Türen:

Kraftstoffart:Kategorie (Kombi, Limousine,
Cabrio etc.):

Modell:

Farbe:
o Metallic

Sonderausstattung: Sonstiges:

1. Der Kaufpreis (Preisobergrenze) des Kraftfahrzeuges beträgt maximal:                                   € zzgl. Zulassungs- und Transportkosten

2. Die Abnahme und die Abholung des Kraftfahrzeuges beim Händler erfolgt:

0 durch den Vermittler 0 durch den Auftraggeber

Ort der Übergabe des Fahrzeuges an den Auftraggeber ist

3. Die Zahlung des Kaufpreises an den Händler erfolgt

0 durch den Auftraggeber direkt 0 der Auftraggeber zahlt den Kaufpreis treuhänderisch an den Vermittler, der den
Kaufpreis bei Fälligkeit in Vertretung des Auftraggebers an den Händler zahlt.

4. Die Provisionszahlung an den Vermittler erbringt:

0 der Händler 0 der Auftraggeber

Sofern die Zahlung durch den Auftraggeber erfolgt, erhält der Vermittler nach erfolgter Übergabe des Kraftfahrzeuges an den
Auftraggeber eine Provision in Höhe von:       €

5. Sonstige Vereinbarungen:

6. Der Vermittlungsauftrag endet mit Erfüllung. Er kann von den Vertragsparteien nur aus wichtigem Grund gekündigt werden. Ein
wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn nach Ablauf von 6 Wochen seit Unterzeichnung des Vermittlungsauftrages kein
Kaufvertrag über das vom Auftraggeber spezifizierte Fahrzeug zustande gekommen ist. Die Kündigung hat  schriftlich zu erfolgen. Ein
in Erfüllung des Vermittlungsauftrages und in Vollmacht abgeschlossener Kaufvertrag bzw. eine insoweit vom Vermittler abgegebene
Willenserklärung bleibt von dieser Kündigung unberührt. Die dem Vermittler separat zu erteilende Vollmacht für den Kauf eines
neuen Kraftfahrzeuges erlischt mit Beendigung dieses Vermittlungsauftrages.

Ort, Datum Unterschrift des Auftraggebers

Ort, Datum Unterschrift des Vermittlers

(Unverbindliche Empfehlung des Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V. (ZDK))



Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Vermittlung von neuen Kraftfahrzeugen

I. Vertragsabschluss und Inhalt des Vermittlungsauftrages

1. Der Vermittler ist auf der Grundlage dieses Vermittlungsauftrages und der separat zu erteilenden Vollmacht
berechtigt, im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers ein von diesem spezifiziertes neues Kraftfahrzeug
von einem Händler zu erwerben und entsprechende Willenserklärungen abzugeben.

2. Der Kaufvertrag kommt unmittelbar zwischen dem Händler, von dem das neue Kraftfahrzeug bezogen wird
und dem Auftraggeber zustande. Der Vermittler wird als Vertreter des Auftraggebers im Rahmen des
Neuwagenkaufvertrages nicht Vertragspartner des Auftraggebers.

II. Pflichten des Vermittlers

1. Der Vermittler gibt im Rahmen der ihm erteilten Vollmacht für den Auftraggeber ein verbindliches Kaufangebot
gegenüber einem geeigneten Händler ab. Der Vermittler wird den Auftraggeber über die Abgabe des
verbindlichen Kaufangebotes unverzüglich informieren und dem Auftraggeber die Originalurkunde unverzüglich
übergeben.

2. Erfolgt die Zahlung des Kaufpreises durch den Vermittler,  verpflichtet sich dieser, die vom Auftraggeber zur
Verfügung gestellte Kaufsumme von seinem Vermögen getrennt zu halten. Ein Zurückbehaltungs- oder
Aufrechnungsrecht steht dem Vermittler gegenüber dem Auftraggeber in Bezug auf den Kaufpreis nicht zu.

III. Pflichten des Auftraggebers

Der Auftraggeber erteilt dem Vermittler eine schriftliche Vollmacht zum Kauf eines von ihm spezifizierten
neuen Kraftfahrzeuges. Eine Kopie des Personalausweises ist der Vollmacht beizufügen. Der Auftraggeber
stellt dem Vermittler bei Bedarf weitere für den Kauf erforderliche Unterlagen zur Verfügung.

IV. Haftung des Vermittlers

1. Jegliche Haftung des Vermittlers wegen der Verletzung seiner vertraglich geregelten Pflichten ist auf Vorsatz
und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Hat der Vermittler aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen für einen
Schaden aufzukommen, der leicht fahrlässig verursacht wurde, so haftet der Vermittler beschränkt: Die Haftung
besteht nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten, etwa solche, die der Vermittlungsauftrag dem Vermittler
nach seinem Inhalt und Zweck gerade auferlegen will oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung
des Vermittlungsauftrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Benutzer regelmäßig vertraut
und vertrauen darf.
Diese Haftung ist auf den bei Vertragsabschluss vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt.

2. Für durch den Händler oder dessen Lieferanten verursachte Lieferverzögerungen haftet der Vermittler nicht.
3. Ausgeschlossen ist ferner die Haftung des Vermittlers für etwaige Ansprüche des Auftraggebers wegen Sach-

mängeln an dem gekauften Fahrzeug. Anspruchsgegner  für den Auftraggeber ist ausschließlich der Händler.
4. Soweit die Haftung des Vermittlers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haf-

tung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen des Vermittlers.
5. Die Haftungsbeschränkungen und –ausschlüsse in den Absätzen 1 und 2 gelten nicht für Ansprüche, die wegen

arglistigen Verhaltens des Vermittlers entstanden sind, sowie bei einer Haftung für garantierte  Beschaffenheits-
merkmale, für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sowie Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit.

V. Verschiedenes

1. Die Übertragung von Rechten und Pflichten aus dem Vermittlungsauftrag bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung beider Vertragspartner.

2. Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Vertrages als ungültig erweisen, so berührt dies die Gültigkeit der
übrigen Bestimmungen nicht. Die Vertragsparteien werden die ungültigen Bestimmungen durch solche ersetzen,
die dem verfolgten Zweck in rechtlich zulässiger Weise so nah wie möglich kommen.

3. Diese Vereinbarung unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
4. Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus dieser Vereinbarung mit Kaufleuten ist ausschließ-

licher Gerichtsstand der Sitz des Vermittlers. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen
Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem
Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht
bekannt ist.

(Unverbindliche Empfehlung des Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V. (ZDK))



Vollmacht zum Erwerb eines neuen Kraftfahrzeuges

Hiermit bevollmächtige ich,

Name, Vorname

Straße Tel.-Nr.

PLZ, Ort

die Firma

Name

Straße

PLZ, Ort

[  ] zum Kauf
[  ] zur Annahme und Abholung
[  ] zur Beförderung
[  ] zur Verwahrung

nachfolgend aufgeführten Kraftfahrzeuges:

(Der Kunde/Vollmachtgeber entscheidet, wie spezifisch der Auftrag hinsichtlich des Fahrzeuges ausfällt. Er
bestimmt den Umfang der diesbezüglichen Angaben.)

(Marke/Modell)

(Leistung)

(Aufbau, d.h. Kombi, Limousine, Cabrio)

(Anzahl der Türen)

(Farbe)         (Kraftstoffart)
[  ] Metallic

(Sonstiges / Sonderaustattung)

Die Zahlung des Kaufpreises an den Händler erfolgt

[  ] durch den Auftraggeber direkt
[  ] durch Einschaltung des Vermittlers

Ort, Datum      Unterschrift des Auftraggebers

(Unverbindliche Empfehlung des Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V. (ZDK))


